
Bienenschutz – Bienengefährdungsklassen (Bsp. Kartoffel) 

B1 Bienengefährlich (z. B. Benevia, Cyperkill Max, Movento OD 150, SpinTor) 

Diese Mittel dürfen nicht angewendet werden: 

• an blühenden Pflanzen (außer Kartoffeln ohne Bienenbeflug), dies gilt auch für Unkräuter 

• an anderen Pflanzen, wenn sie von Bienen beflogen werden [z. B. wenn Honigtau 

vorhanden ist] 

• im Umkreis von 60 m um einen Bienenstand innerhalb des täglichen Bienenflugs nur mit 

Zustimmung des Imkers 

• wenn Bienen mit ihnen in Berührung kommen. 

B2 Bienengefährlich (z. B. Decis forte, Carnadine, Kantaro, Eradicoat, Sumicidin Alpha EC, 

Teppeki, Afinto, Hinode) 

• außer bei Anwendung nach Ende des täglichen Bienenfluges in dem zu behandelnden 

Bestand bis 23:00 Uhr; es darf außerhalb dieses Zeitraums nicht auf blühende oder von 

Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter. 

B3 Nicht bienengefährlich 

• aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendung des Mittels. 

B4 Nicht bienengefährlich (z.B. Coragen/Voliam, Kaiso Sorbie, Karate Zeon, Lamdex forte, 

Mospilan/Danjiri, NeemAzal-T/S, Para Sommer, Spruzit neu) 

• bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge bzw. 

Anwendungskonzentration 

• diese Mittel dürfen in blühenden Beständen ausgebracht werden. 

Bei einigen Präparaten kann die Einstufung von B4 in B2 umgewandelt werden, sobald sie 

mit bestimmten Fungiziden gemischt werden (NB 6623). Die Anwendung dieser Mittel ist 

dann nur nach dem täglichen Bienenflug bis spätestens 23:00 Uhr möglich. 

Bei Produkten mit der Auflage NB 6613 werden bestimmte Fungizidmischungen sogar als B1 

eingestuft und dürfen dann nur nach diesen Vorgaben eingesetzt werden. 

 


